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der permanenten Kommission der internationalen
Erdmessung zu Florenz 1891, Seite 148.)

In seinem Berichte „Le Zéro des altitudes" giebt Herr
Helmert die folgenden Resultate.

Aus 250 Polygonen, deren Längenausdehnung über
120000 km' betragen, welche die Nivellements in
Holland, Belgien, Frankreich, Schweiz, N.orditalien, Oesterreich
und Deutschland bilden, wurden 48 Polygone ausgewählt,
welche die hauptsächlichsten direkten und wichtigsten
diagonalen Verbindungen zwischen der nördlichen und
südlichen Küste dieser Länder sind. Aus den Schlussfehlern
dieser Polygone, deren mittlere Länge 852 km beträgt, wurde
der verhältnissmäsig grosse mittlere Kilometerfehler der
Nivellements zu +. 4>43 mm abgeleitet, welche Zahl im
allgemeinen weit den aus dem Unterschiede eines
zweifachen Nivellements derselben Strecke abgeleiteten Fehler
überschreitet. Besser noch giebt man aber für das

europäische Nivellement den mittleren Fehler; einer Polygonalseite

von rund 100 km Länge an, der sich auf + 44 mm

stellt, was auf den Kilometer berechnet immer noch einen
ziemlich grossen Wert giebt. Dies zeigt, dass hierbei
noch gewisse systematische Fehler vorhanden sind. Doch
ist die Verteilung eine solche, dass man sie wie zufällige
behandeln kann.

Die Berechnung dieser 48 Höhenpolygone ergab, dass

das adriatische Meer um etwa 13 cm tiefer als die Ostsee,
Nordsee und der Kanal liegt; aber es finden sich auch

längs derselben Küste im Norden und Süden Unterschiede

.von der gleichen Grösse. Hiebet erhält man den mittleren
Fehler des Unterschiedes aus der kürzesten Nivellementslinie

zwischen dem Norden und Süden vor der Ausgleichung
zu + 18 cm, nach der Ausgleichung noch zu + 9 cm. Aus
der allgemeinen Ausgleichung selbst aber folgt der obige
Höhenunterschied von 13 cm mit einem mittleren Fehler
von + 6 cm. Der mittlere Fehler.ist demzufolge stets so

gross, dass der ermittelte Höhenunterschied zwischen den
beiden Küsten nicht mit Sicherheit als reell angesehen werden

kann.
Wie man sieht, haben diese Untersuchungen die

früheren Ergebnisse von Lallemand und von Kalmar bestätigt,
nämlich, dass die Mittelwasserhöhen der verschiedenen in
Frage kommenden Meere längs der europäischen Festlandsküste

zwar kein ganz gleichmässiges Niveau bilden, dass

aber auch die Höhenunterschiede für dieselben Meere
dieselben Grössen erreichen, wie die Unterschiede der
verschiedenen Meere im Mittçl gegen einander.

Herr Börsch bestätigte diese Resultate in seinem
Berichte auf der zehnten allgemeinen Versammlung der
internationalen Erdmessung zu Brüssel im September 1892. Für
die Höhe der Pierre du Niton, der Schweiz. Fundamental-
Höhenmarke giebt er die nachstehenden Werte und zwar
sind die Resultate auf verschiedenen Wegen abgeleitet ;

nämlich durch eine erste Ausgleichung unter der Annahme
gleicher Gewichte (Genauigkeit) für alle Linien der in
Betracht kommenden Nivellements; durch eine zweite und
dritte Ausgleichung unter Zugrundlegung geeignet gewählter
Gewichte nach der Güte der einzelnen Strecken. Es variiert
nämlich die Sicherheit der gemessenen Höhenunterschiede
zweier um ein Kilometer entfernter Höhenmarken zwischen
+ 0,7 mm (in Holland) bis +_ 6 mm (im Gebirge). Er fand
darnach die Höhe der Pierre du Niton über das Mittelwasser
in Amsterdam:

I. Ausgleichung 373, 571 m.
n.

'

„ 538 „
III. 740 „

Für die Höhe des Mittelwassers von Marseille über
das von Amsterdam findet man bzw. — 0,168, — 0,245
und ¦+- 0,069 m'> woraus also für die Höhe der Pierre du
Niton über das Mittelwasser von Marseille folgt :

I. Ausgleichung 373, 739 m.
IE l 783

III. „ 671 „
Als Unsicherheit dieser Höhe über das Mittelwasser

in Marseille oder Genua findet man:

1. nach direktem Nivellement + 120 mm.
2. nach der Ausgleichung + 60 „

Man hat hiernach, wenn man die nach den verschiedenen

Methoden erhaltenen Werte als gleichberechtigt
ansieht, für die Höhe der Schweiz. Fundamental-Höhenmarke,
der Pierre du Nifon

373,73 m
über das Mittelwasser des Meeres bei Marseille.

In der 9. Lieferung des Schweiz. Präcisions-Nivellements
habe ich dafür aus drei Anschlusspunkten mit dem franz.
Nivellement 373,68 m abgeleitet, welcher Wert, besonders
mit Berücksichtigung des oben abgeleiteten mittleren Fehlers
von +_ 6 cm gut mit dem neu abgeleiteten übereinstimmt.

Auf der letzten Konferenz in Brüssel 1892 wurde die
Wahl eines gemeinschaftlichen Nullpunktes der Höhenpunkte
für Europa noch nicht getroffen und somit auch die
Entscheidung über den Vorschlag des Centralbureaus der
internationalen Erdmessung, nach welchem jedes Land seine
Höhen von dem ihm zunächst, liegenden Meere aus nehmen
soll, für später verschoben, um darüber an Hand von
neugesammeltem Material noch weitere Studien anstellen zu
können.

Es ist daher für die Schweiz noch nicht der
Zeitpunkt gekommen, in welchem sie die Frage über die
Zählungsweise ihrer Meereshöhen endgültig entscheiden könnte.
Immerhin betragen die bis jetzt gefundenen Anschlussdifferenzen

mit den Nivellements der benachbarten Länder,
besonders wenn man auf die sogenannten orthometrischen
Reduktionen, d. i. die Korrektion der Höhen auf wirkliche
vertikale Distanzen über dem Meereshorizont, Rücksicht
nimmt, nur noch wenige Centimeter, wenn die betreffenden
Länder für ihre Höhen ihr besonderes Mittelwasser als
Ausgangspunkt nehmen. Bis zur Entscheidung der Wahl eines
einheitlichen Nullpunkts der Höhen in Europa wird man
somit als Meereshöhe der Pierre du Niton über das Mittelwasser

des Meeres bei Marseille 373-73 m betrachten können.
Für dieselbe Höhe war nach dem älteren französischen

Nivellement von Bourdalouë aus vier Anschlusspunkten in
Genf, La Cure. Morteau und St. Ludwig 374,07 m, also um
34 cm höher, gefunden worden. (Nivellement de Précision
de la Suisse. LJvr. II, S. 147.)

Am wichtigsten jedoch ist der Wert, welcher in die
offizielle Schweiz. Kartographie übergegangen ist. Den vom
eidg. topographischen Bureau herausgegebenen Karten
(Dufour-Atlas und Siegfried-Karten) liegt die Meereshöhe
der Pierre du Niton bei Genf von 376,86 m zu Grunde.
Diese Höhe war nach Eschmann „Ergebnisse der
trigonometrischen Vermessungen der Schweiz", 1840, S. 91 aus
trigonometrischen Höhenmessungen abgeleitet worden. Es
wären demzufolge alle auf jenen Karten angegebenen Höhen
um 3,13 m zu verringern. Es versteht sich von selbst,
da^ auch nach der definitiven Regelung der Meereshöhen
in der Schweiz eine Aenderung in den Karten, um Irrtümer
zu vermeiden, nicht erwünscht ist; besonders da ja auf
denselben angegeben ist, welche Höhe der Pierre du Niton,
des Nullpunktes des Schweiz, hypsometrischen Netzes, zu
Grunde liegt, so dass man stets die richtige Aenderung
leicht vornehmen kann.

Bank in Schaffhausen.
(Mit einer Tafel.)

An der Stelle, wo früher der Gasthof zum Schwert
stand, an der Ecke von Poststrasse und Schwertplatz, wurde
das neue Bankgebäude errichtet. Die erst aus neuerer Zeit
stammende Poststrasse verbindet den Bahnhof mit dem
Innern der durch ihre Erkerbauten, bemalten Façaden,
Brunnen, Portale und Türme so charakteristischen und
malerischen Rheinstadt. Das erste dieser Monumente, denen

wir auf dem Schwertplatze begegnen, ist der auf unserm
Bilde noch sichtbare „Mohrenbrunnen" aus spät-gotischer
Zeit. Weiter nach rechts gewahrt man den „vierröhrigen
Brunnen" mit seinem flotten Standbilde, den Frohnwag-
turm, die Herrenstube, den Gasthof zum Schwanen und
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Bank in Schaffhausen.

Architekt: Prof. Albert Müller. Direktor des Gewerbemuseums in Zürich.

Photographie von A. Tronel in Schaffhau Autotypie von C. Angerer & Göschl in Wien.
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die Eckhäuser zur Taube und zum Spiegel mit ihren
Erkertürmen. Diese Umgebung musste für die äussere
Gestaltung der.Baute bestimmend sein, weshalb ich denn auch
bestrebt war. den Neubau in seiner Erscheinung in den
leitenden Grundaccord des Stadtbildes mit einstimmen zu
lassen.

Das Gebäude dient nicht ausschliesslich Bankzwecken,
es ist auch zugleich Wohnhaus. Während die Banklokalitäten

einen Teil des Parterres und den ganzen ersten Stock
in Anspruch nehme.n, sind der zweite und dritte Stock als
Wohnungen eingerichtet.

Der Eingang befindet sich in der Mitte der Post-
strassenfassade. Man gelangt von hier, ohne das Haupt-
vestibule passiren zu müssen, direkte in das Vorzimmer der
Kassa, d. h. in denjenigen Raum,' in welchem sich weitaus
der grösste Verkehr abwickelt. Das Vorzimmer ist direkt

und die übrige Steinmetzarbeit der Fassaden in gelbem
Oolithstein aus den Steinbrüchen von Jaumont bei St. Privat.

Die weit ausragende Hohlkehle des Dachgesimses ist
auf weissem Grunde farbig bemalt. Das Dach ist mit
Schiefer eingedeckt. Für die Pfeiler, Säulen und Ballu-
straden der Vestibule wurde polierter Solothurnerstein ver-,
wendet. - Sämtliche Stockwerke wurden auf Traversen
gewölbt und es erhielt das Gebäude eine Niederdruck-
Dampfheizung.

Der vom Bsnkvorstand gewählten Baukommission
gehörten die Herren Regierungsrat Dr. E. Joos, als Präsident,
A. Rausch und Direktor G. v. Stokar an. Als Bauführer
war Herr Architekt J. Stamm von Schaffhausen angestellt.

Zürich, im Dezember 1892.
- Alb. Müller.

Bank in Schaffhausen.

Architekt: Prof. Alò. Müller, Direktor des Gewerbemuseums in Zürich.
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Erdgeschoss. Erster Stock.

beleuchtet u. es fällt dasTages-
licht von der Seite auf den

Ausgabetisch. Eine feste
Wand, in welcher drei Schalter
nnd ein Schriftenaufzug
angebracht sind, trennt das
letztere von der Kassa. Diese
ist ausserdem mit einer
steinernen Wendeltreppe mit den
Kellergewölben sowohl, wie
mit dem darüberliegenden
Direktionszimmer in vertikaler.

Richtung und mit einem
Tresor und dem vom Lichthofe

erleuchteten Packraume
in horizontaler Richtung
verbunden.

Ausser den besagten
Räumlichkeiten sind im Parterre
noch zwei Laden und die
Abwartwohnung untergebracht. Vermittelst der in der
Mittelachse liegenden, mit Oblicht erhellten Haupttreppe,
gelangt man in den ersten Stock und zu den Wohnungen.
Von der Anlage einer besonderen Wohnungstreppe wurde
des beschränkten Platzes halber und unter Berücksichtigung
der dortigen Verhältnisse abgesehen. In der ersten-Etage
liegen die Verwaltungsräume der Bank, das Sitzungszimmer,
über der Kassa das Zimmer des Direktors, daneben dasjenige
des Bureauchefs, dann die Korrespondenz, die Buchhaltung
und das Archiv. Zum Sitzungszimmer und zur Direktion
gelangt man durch ein Wartezimmer. Wie die Kassa hat
auch das Direktionszimmer einen besondern Tresor. Der
zweite und dritte Stock enthalten je eine mit allem Komfort

eingerichtete Wohnung.
Das Gebäude ist in dunkelroten Frankfurter Ver-

blendsteinen ausgeführt, der Sockel in Tiefensteiner Granit

I

sut

1

Scherkraftsknrye des schweizerischen

KormalbelastunfisznAes..

Poststrasse.

Zweiter Stock.

Masstab 1 : 300

Bei der Berechnung der
Scherkräfte für verschiedene
Spannweiten wie sie der
Schweiz. Normalbelastungszug*)

ergiebt, wird gewöhnlich

angenommen, dass alle
drei Lokomotiven in der

gleichen Richtung, mit dem
Kamin vorwärts, auf der
Brücke vorrücken ; es zeigt
sich aber, dass für gewisse
Spannweiten (von 12,46 bis
59,56 m) die Scherkräfte am
Auflager und in der Nähe
desselben grösser werden,
wenn die erste Lokomotive
Hingestellt und derart auf der

Brücke verschoben wird, dass das vierte Rad auf das

Widerlager bzw. den Schnitt zit stehen kommt.
Die umstehende Tabelle enthält für beide Stelluûgen

der ersten Lokomotive die grössten Auflagerdrücke.
Man sieht, dass der Unterschied bis zu io% betragen

kann. Da die Schweiz. Verordnung betr. Berechnung und
Prüfung der eisernen Brücken vom 19. August 1892 einen
Zug aus drei Lokomotiven „in ungünstigster Stellung"
vorschreibt, so wird man in Zukunft auf diesen Umstand Rücksicht

nehmen müssen.
Bekanntlich erhält man die Kurve der grössten Scherkräfte

oder, was dasselbe bedeutet, die Kurve der
Auflagerreaktionen für einen vorgeschriebenen Belastungszug, wenn
man diesen Zug umkehrt, das erste Rad über das Auflager

*) Siehe Schweiz. Baiwtg. Bd. XX, Nr. 13.
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